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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die ausführliche Debatte, welche der Nationalrat in der Wintersession zum Thema der
Jugendpolitik und insbesondere dem Problem der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen
durchführte (siehe unten), richtete ihr Augenmerk auch auf verstärkte
Integrationsanstrengungen der ersten und zweiten Einwanderergeneration. Zum
Auftakt wollte die SVP-Fraktion den Bundesrat verpflichten, in den Kriminalstatistiken
des Bundes in Zukunft auch das Herkunftsland des Täters aufzuführen. Der Bundesrat
war bereit, die Motion entgegen zu nehmen, war aber der Auffassung, neben der
Nationalität sollte auch der Aufenthaltsstatus kommuniziert werden. Der Vorstoss
wurde von Abgeordneten aus dem links-grünen Lager bekämpft und mit 108 zu 76
Stimmen angenommen. Eine Motion Wobmann (svp, SO) (Mo. 06.3140), die verlangte,
dass Täter statistisch nicht nur nach Schweizern und Ausländern unterschieden,
sondern auch nach Nationalität und Datum einer allfällig erfolgten Einbürgerung erfasst
werden, wurde hingegen auf Antrag des Bundesrates mit 116 zu 67 Stimmen abgelehnt.
Der Bundesrat legte dar, zu den Voraussetzungen für eine Einbürgerung gehöre, dass
gegen den Antragssteller keine ungelöschten Vorstrafen oder hängigen
Strafuntersuchungen vorliegen. Sei die Einbürgerung aber erfolgt, so sei der
Betreffende Schweizer Bürger und müsse auch in der Statistik als solcher behandelt
werden. 1

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Eine Motion Wobmann (svp, SO) verlangt vom Bundesrat das Verbot der salafistischen
Organisation „Lies!“ sowie anderslautender Organisationen mit gleicher Zielsetzung.
Diese Organisationen würden gemeinhin mit der Verbreitung von dschihadistischem
Gedankengut in Verbindung gebracht und deren Verteilaktionen dienten in erster Linie
der Gewinnung junger Leute für den Dschihadismus. Solche Entwicklungen seien
weitestgehend zu unterbinden, da sie weit über die Religionsfreiheit hinausgehen
würden. Sollte dies nicht im Rahmen bestehender Bundesgesetze möglich sein, sei
hierfür so bald als möglich eine entsprechende Grundlage zu schaffen.
Der Bundesrat indes beantragte die Ablehnung der Motion. Auch wenn das
Indoktrinierungspotenzial der „Lies!“-Aktion bekannt sei, stelle eine Koran-Verteilaktion
für sich alleine genommen grundsätzlich keine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz
dar. Mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz, welches am 1. September 2017 in Kraft
trat, wäre grundsätzlich die Verhängung eines Organisationsverbotes möglich. Im Falle
von „Lies!“ würden aber entsprechende Belege für die Bestätigung einer konkreten
Organisationsstruktur fehlen, weshalb kein explizites Verbot ausgesprochen werden
könne. Wollte man dennoch ein Verbot aussprechen, müsste man jeweils nachweisen
können, dass die betroffene Person ein explizites Mitglied der Organisation ist und
nicht etwa nur einer regulären Koranverteilung beisteht. Daher würde der Bundesrat
auch eine rasche Revision des unklar formulierten Artikels 74 Absatz 2 NDG veranlassen,
damit die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass eines Verbotes gegeben sind.
Zudem hätten die Kantone und Gemeinden, gestützt auf die jeweilige kantonale
Gesetzgebung, noch immer die Möglichkeit, durch entsprechende Verweigerung der
polizeilichen Bewilligungen solche Standaktionen zu unterbinden. Daher bestehe
momentan keine Notwendigkeit, weitere gesetzliche Bestimmungen festzulegen.
Der Nationalrat indes kam dem Anliegen des Motionärs nach und stimmte dem Vorstoss
mit 109 zu 64 Stimmen bei neun Enthaltungen zu, womit die Motion nun an den
Ständerat als Zweitrat überwiesen wird. 2

MOTION
DATUM: 21.09.2017
MELIKE GÖKCE

1) AB NR, 2007, S. 1711, 1989 ff., 2006 und 2008.
2) AB NR, 2017, S.1518 f.
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